
Vorstand müssen F rauen  und jugendliche P a rte i
m itglieder in angemessener Zahl angehören.

Zentralsekretariat
§19

(1) Zur D urchführung der Politik  der P a rte i wählt 
der P arte ivorstand  aus seiner M itte die M itglieder 
des Zentralsekretariats.

(2) Das Z en tralsekretaria t besteht aus vierzehn M it
gliedern einschließlich der beiden Parteivorsitzen
den. Dem Z entra lsekretaria t müssen mindestens 
zwei F rauen  angehören.

(3) Die P a rte i w ird durch die Parteivorsitzenden ge
richtlich und außergerichtlich vertreten.

T a g u n g e n ,  A b s t i m m u n g e n ,  Ä m t e r  

§ 20
(1) Außerordentliche O rtsgruppenversam m lungen, 

Delegiertenkonferenzen oder P arte itag e  finden auf 
Beschluß der zur E inberufung berechtigten K ör
perschaft, der übergeordneten Gliederung, des 
Parteivorstandes oder eines D rittels der zur E n t
sendung von Delegierten berechtigten Gliede
rungen sta tt. Die E inberufungsfrist w ird dabei auf 
die H älfte  gekürzt.

(2) A uf Tagungen, die durch Delegierte gebildet w er
den, sind nu r die Delegierten stim m berechtigt. Die 
M itglieder der einherufenden K örperschaft, die 
Revisoren, die M itglieder des Schiedsgerichts und 
der Vorsitzende der Pressekommission nehmen 
m it beratender Stim me teil.

(3) Die V ertre ter der übergeordneten Gliederungen 
sind berechtigt, an allen V erhandlungen der ihnen 
nachfolgenden Parteig liederungen und deren K ör
perschaften teilzunehm en und jederzeit, auch außer 
der Reihe, das W ort zu nehmen.
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